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Bezüge-Obergrenze und Bandbreiten
Die GRVO-Novelle 2021 (BGBl II 430/2021) 
findet ihre Wurzeln in der WGG-Novelle 
2019 (BGBl I 2019/85). Seit deren Inkrafttre-
ten sind gem § 25, 26 WGG die §§ 6 und 7  
Abs 1 Z 2 Stellenbesetzungsgesetz sowie 
§§ 2 und 3 Bundes-Vertragsschablonen-
verordnung sinngemäß anzuwenden. 
Die GRVO-Novelle konkretisiert durch 
Einfügung eines § 1 Abs 3 die Bezüge-
Obergrenze. Vorangegangen war eine 
Entschließung des Nationalrates, wonach 
eine Novelle der GRVO die rechtliche Si-
tuation infolge der Neufassung von §§ 25, 
26 WGG derart zu gestalten habe, dass 
der vor der Novelle geltende Höchstbe-
zug weiterhin das Maximum darstellt. Der 
in § 1 Abs 3 GRVO als absolut bezeichne-
te Höchstbezug für Vorstandsmitglieder 
und Geschäftsführer bleibt gegenüber 
der Rechtslage vor der WGG-Novelle 2019 
unverändert. Sachbezüge – bspw für die 
private Nutzung eines Dienstwagens – sind 
zu inkludieren, da es sich um Entlohnungs-
bestandteile handelt. § 2b Abs 4 Z 4 GRVO 
räumt allerdings bei den im branchenbe-
zogenen Corporate Governance Kodex 
innerhalb des Höchstbezuges festzulegen-
den Bezüge-Bandbreiten die Möglichkeit 
ein, die jeweiligen Bandbreitenobergren-
zen ggf zeitlich befristet um 15 Prozent zu 
überschreiten, sofern etwa das Bau- und 
Sanierungsvolumen der gemeinnützigen 

Bauvereinigung (GBV) deutlich über dem 
Branchenschnitt zum Liegen kommt.

Die konkrete, unternehmensbezogene An-
gemessenheit der Bezüge ist gem. § 2b 
Abs 4 und 5 GRVO im Wege von Bandbrei-
ten iRd branchenbezogenen Corporate 
Governance-Kodex – der seine Grundlage 
in § 24 Abs 2 WGG findet – festzulegen. 
Als Eckpunkte werden demonstrativ etwa 
die Anzahl der Verwaltungseinheiten, der 
Umfang der Bau- und Sanierungstätigkeit 
(wohl soweit diese mit den Grundsätzen 
des § 23 WGG vereinbar ist), Wirtschaft-
lichkeitskriterien, die finanzielle Leistungs-
kraft der jeweiligen Unternehmen sowie 
– wohl iS eines Auffangtatbestandes – die 
„sonstige Struktur der Unternehmen“ ge-
nannt. Grundsätzlich steht es einer GBV frei, 
sich einem anderem als dem GBV-CGK zu 
unterwerfen. So wäre alternativ bspw der 
Corporate Governance Kodex des Bundes 
tauglich. Abweichend von dieser Wahlfrei-
heit definiert § 2b Abs 5 GRVO für den Be-
reich der Bezüge eine diesbezüglich ver-
bindliche Anwendung des GBV-CGK. 

Altverträge
§ 2a Abs 1 bis 3 GRVO wurden dahinge-
hend modifiziert, dass ihnen iZm der ge-
nannten Neugestaltung der §§ 25, 26 WGG 
iRd WGG-Novelle 2019 auch übergangs-
rechtlicher Charakter zukommt. Gleich-

zeitig wird auf die Fassung des WGG vor 
der Novelle 2019 verwiesen, die die Basis 
für die Berechnung der Bezüge-Ober-
grenze bildet. Es ist anzumerken, dass bei 
Wiederbestellungen die Neuerungen iZm 
der WGG-Novelle 2019 nicht angewendet 
werden. Allerdings werden mit Rudnigger 
grundlegende Vertragsänderungen wohl 
einer Neuanstellung gleichzuhalten sein. 

Finanzgebarung
Für die Bewertung von unternehmeri-
schen Risken ist relevant, dass GBV nicht 
lediglich auf eigenes Risiko, sondern viel-
mehr „auf Risiko eines zweckgebundenen 
Vermögens tätig werden“. Holoubek lei-
tet daraus Folgendes ab: „Risikobehaftete 
Geschäfte sind allenfalls bei wirtschaft-
licher Erforderlichkeit unter Einzelaufsicht 
(Zustimmungsvorbehalt) der Aufsichts-
behörde zulässig (§ 7 Abs. 4 WGG).“ Das 
typische unternehmerische Risiko einer 
GBV übersteigende Geschäfte werden 
auch hins § 23 Abs 1 WGG zu prüfen sein. 
In Gestalt der Einfügung von § 1c GRVO 
wurde die zugrundeliegende Tendenz 
auch der Literatur bestätigt und eine nun-
mehr explizite Wertung iS risikoaverser 
Veranlagung vorgenommen: Es wurde 
– wohl nicht zuletzt in Anbetracht von  
§ 23 Abs 1 WGG klarstellend – definiert, 
dass „bei der Finanzgebarung im Beson-
deren die Vermeidung von Risiken stärker 

Neuerungen durch die GRVO-Novelle 2021
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zu gewichten [ist] als eine Optimierung der Erträge.“ Diese Re-
gelung wird insb unter dem Aspekt des Generationenausgleichs 
gem § 1 Abs 3 WGG zu sehen sein. Zudem sei auf Pkt 6 – Fi-
nanzgebarung – des GBV-CGK verwiesen: „Die GBVs haben ihre 
Finanzgebarung risikoavers auszurichten. Sie haben die mit der 
Finanzgebarung notwendigerweise verbundenen Risiken auf 
ein Mindestmaß zu beschränken. Die Minimierung der Risiken 
soll stärker gewichtet werden als die Optimierung der Erträge 
oder Kosten. Die einschlägigen Bestimmungen der Körperschaft
steuerrichtlinie zur Vermögensverwaltung sind zu beachten.“ 

Kosten für die Tätigkeit des Aufsichtsrates
Hier wurde lediglich § 2 Abs 2 GRVO an die Novelle der Bilanzglie-
derungsverordnung (BGBl II 437/2016) angepasst. Materielle Auswir-
kungen gegenüber der bisherigen Rechtslage ergeben sich nicht.

Geschäftliche Zuverlässigkeit, Fit & Proper
Die Neufassung von § 3 GRVO ist eine Präzisierung von § 24 WGG. 
Die Lehre geht davon aus, dass die „geschäftliche Zuverlässigkeit“ 
drei Ebenen umfasst: Es werden iS einer Generalklausel Sachver-
halte verpönt, die Satzungsübertretungen oder Handeln wider 
die guten Sitten vermuten lassen. Zudem wird entsprechende 
Qualifikation als erforderlich angesehen und ein erhöhter Maß-
stab an die Integrität von Kernfunktionsträgern vorausgesetzt. 
Regner betont den Charakter einer „präventiven Sicherung der 
qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Geschäftsführung und 
Verwaltung“ in Bezug auf die Bestimmung. IRd WGG-Novelle 2019 
wurde festgelegt, dass allenfalls zuvor ausgeübte (ggf mehrfache) 
Tätigkeit bei GBV sensibel hins der geschäftlichen Zuverlässigkeit 
zu beurteilen ist. Diese kann Fitness begründen oder ggf Zwei-
fel an der geschäftlichen Zuverlässigkeit rechtfertigen. § 3 Abs 2 
Z 2 GRVO verweist hins von Tatbeständen, die eine geschäftliche 
Zuverlässigkeit von Organwaltern, Prokuristen, Handlungsbevoll-
mächtigen und Eigentümern der GBV nicht annehmen lassen, 
demonstrativ auf § 13 Abs 1 Z 1 Gewerbeordnung (BGBl I 194/1994). 
Darunter fallen etwa gerichtliche Verurteilungen wegen organi
sierter Schwarzarbeit, betrügerischer Krida oder Schädigung 
fremder Gläubiger. Hinzukommen gerichtliche Verurteilungen 
iZm einer sonstigen Straftat, sofern die Freiheitsstrafe drei Monate 
oder die Geldstrafe 180 Tagessätze übersteigt. Gemäß § 3 Abs 2  
Z 1 GRVO ist die Zuverlässigkeit auch nicht anzunehmen, wenn 
eine rechtskräftige gerichtliche Verurteilung wegen Finanzverge-
hen vorliegt. Wobei lediglich nicht getilgte Verurteilungen in die 
Wertung einzubeziehen sind. Die Fitness zielt infolge der WGG-
Novelle 2019 auch auf den Aufsichtsrat ab. 
 
Auftragsvergabe
In Gestalt der Neufassung von § 6b GRVO wird jene Tendenz 
zu weiter verstärktem Wettbewerb nunmehr (grundsätzlich) für 
sämtliche Auftragsvergaben fortgeschrieben, die sich bereits in  
§ 23 Abs 1a WGG hinsichtlich der Angemessenheit von Darle-
henskonditionen abbildet.
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